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Ausgangssituation 
 
Durch das Zweite Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 
23.12.2002 (BGBl I, S. 4621) ist das Beitrags- und Meldeverfahren für geringfü-
gige Beschäftigungsverhältnisse (sog. „Minijobs“) mit Wirkung vom 01.04.2003 
an neu geregelt worden. Im gleichen Zug sind die Regelungen zum Haushalts-
scheckverfahren grundlegend geändert worden. 
 
Die Bundesknappschaft ist in beiden Fällen als zentrale Stelle für die Annahme 
der Meldungen und den Einzug der Beiträge und der einheitlichen Pauschsteu-
er bestimmt worden. Sie nimmt diese Aufgaben anders als bei versicherungs-
pflichtig Beschäftigten als Träger der Rentenversicherung wahr. 
 
Die Neuregelungen machen Minijobs durch weniger Bürokratie und geringe 
finanzielle Belastungen für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen attraktiv. Die 
Höchstgrenze für den monatlichen Verdienst liegt bei 400 Euro. Minijobber und 
–jobberinnen zahlen grundsätzlich keine Abgaben. Auch kann ein Minijob jetzt 
von jedem neben einer anderen Hauptbeschäftigung versicherungsfrei ausge-
übt werden. Insbesondere haushaltsnahe Dienstleistungen sollen durch die 
gesetzlichen Neuregelungen, verbunden mit einer besonderen steuerlichen 
Förderung, aus der Schwarzarbeit geholt werden. 
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Aktuelle Entwicklungen 
 
Seit dem 01.04.2003 veröffentlicht die Minijob-Zentrale der Bundesknappschaft zum 
Ende eines jeden Quartals Daten rund um geringfügige Beschäftigungen. Mit dem 
vorliegenden Bericht stellt die Minijob-Zentrale nunmehr mittlerweile zum dritten Mal 
selbst erhobene Daten vor. 
 
Während im ersten Bericht vom Juli 2003 vorwiegend auf die – bedingt durch Mehr-
fachbeschäftigungen – zahlenmäßig höheren geringfügigen Beschäftigungsverhält-
nisse abgestellt worden ist, wird seit dem zweiten Bericht die Berichterstattung aus-
schließlich auf die geringfügig Beschäftigten konzentriert. Diese Vorgehensweise ist 
bei einem Vergleich der Daten untereinander im weiteren Verlauf dieses Berichts zu 
berücksichtigen. 
 
Des Weiteren ist zu beachten, dass die veröffentlichten Daten den Bestand der Mini-
job-Zentrale zu den jeweiligen Stichtagen zum Ende eines Quartals widerspiegeln. 
Den Bestand für das 4. Quartal 2003 bilden beispielsweise alle zum 31.12.2003 ge-
meldeten geringfügig Beschäftigten. Etwaige Nachmeldungen oder verspätet einge-
reichte Abmeldungen finden somit erst in dem Zeitraum Berücksichtigung, in dem die 
entsprechenden Meldungen getätigt werden. 
 
Eine Erörterung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt findet im Rahmen dieses 
Berichts nicht statt. Entsprechende Analysen werden von der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) anhand der von ihr geführten Beschäftigtenstatistik getätigt. Die BA berich-
tet erst nach einer größeren Wartezeit zur Berücksichtigung der natürlichen Verzöge-
rungen im Meldeverfahren. Für den Juni 2003 errechnet sie eine Gesamtzahl von 
5.532.842 geringfügig entlohnten Beschäftigten und die Hochrechnung für den Sep-
tember 2003 beläuft sich auf rund 5.701.000. Diese Abweichung von etwa 3% ist 
angesichts des sich im Umbruch befindlichen Marktes für geringfügige Beschäftigung 
nicht sehr groß. Die Größenordnung der von ihr ermittelten Zuwächse im Zeitablauf 
bestätigen die frühzeitigen Meldungen der Bundesknappschaft. 
 
 
Geringfügig Beschäftigte 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte 
 
Der Anstieg der Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten hat sich im vergan-
genen Quartal weiter fortgesetzt. Ausgehend vom Stand Ende Dezember 2003 kann 
die Minijob-Zentrale für das vierte Quartal 2003 einen Zuwachs um weitere 269.306 
Beschäftigte auf insgesamt 
 

6.144.355 geringfügig entlohnte Beschäftige 
 
verzeichnen. 
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 Dezember 

2003 
September 

2003 
Juni  
2003 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte 6.144.355 5.875.049 5.768.908
Veränderung zum Vorquartal +269.306 +106.141 
Veränderung zum Vorquartal in Prozent +4,6 % +1,8 % 
  
 
Seit Juni 2003 hat sich die Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten um 
375.447 erhöht. Dies entspricht einem Anstieg in Höhe von insgesamt 6,5 %. 
 
 
Kurzfristige Beschäftigte 
 
Im Bereich der kurzfristigen Beschäftigungen sind seitens der Arbeitgeber keine Un-
terbrechungsmeldungen und Jahresmeldungen abzugeben, so dass eine genaue 
Berichterstattung in diesem Bereich nicht möglich ist. Gleichwohl soll auch hier eine 
nähere Betrachtung als Momentaufnahme erfolgen. 
 
Bei der Minijob-Zentrale sind zum 31.12.2003 insgesamt 799.211 kurzfristig Be-
schäftigte in laufenden Beschäftigungsverhältnissen gemeldet.  
 
 Dezember 

2003 
September 

2003 
Juni  
2003 

Kurzfristig Beschäftigte 799.211 816.617 667.800
Veränderung zum Vorquartal -17.406 +148.817 
Veränderung zum Vorquartal in Prozent -2,1 % +22,3 % 
  
 
Verglichen mit dem Wert vom 30.09.2003 hat sich damit die Anzahl der kurzfristig 
Beschäftigten um 2,1 % (-17.406) reduziert. Gegenüber den Daten vom 30.06.2003 
ist dagegen ein deutlicher Anstieg um 131.411 kurzfristig Beschäftigte festzustellen. 
Dies entspricht einem Zuwachs von 19,7 %. 
 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten (Haushaltsscheckverfahren) 
 
Die Zahl der über das Haushaltsscheckverfahren gemeldeten geringfügig ent-
lohnten Beschäftigten hat sich zum 31.12.2003 auf 38.495 erhöht. Mit 6,1 % Zu-
wachs gegenüber dem Vorquartal liegt in diesem Bereich somit der größte prozentu-
ale Zuwachs hinsichtlich der drei vorgestellten Arten geringfügiger Beschäftigungen 
vor. 
 
 Dezember 

2003 
September 

2003 
Juni  
2003 

Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Pri-
vathaushalt (Haushaltsscheckverfahren) 

38.495 36.265 27.817

Veränderung zum Vorquartal +2.230 +8.448 
Veränderung zum Vorquartal in Prozent +6,1% +30,4 % 
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Seit Juni 2003 hat sich die Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten im Pri-
vathaushalt damit um 10.678 erhöht. Dies kommt einem Anstieg in Höhe von 38,4 % 
gleich. 
 
Insgesamt sind in Privathaushalten kaum kurzfristig Beschäftigte tätig, so dass eine 
Betrachtungsweise zu diesem Bereich unterbleiben kann. 
 
 
Zusammenfassende Darstellung als Überblick 
 
Die Einzelergebnisse der aktuellen Entwicklungen (Stand: 31.12.2003) werden ins-
gesamt noch einmal in der nachstehenden Übersicht zusammengefasst: 
 

 West Ost Gesamt 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte 5.296.454 847.901 6.144.355
Kurzfristig Beschäftigte 638.136 161.075 799.211
Geringfügig Beschäftigte in Privathaushal-
ten (Haushaltsscheckverfahren) 

35.381 3.114 38.495

Geringfügig Beschäftigte - insgesamt - 5.969.971 1.012.090 6.982.061
  

 
 
Unter Berücksichtigung der geringfügig entlohnten Beschäftigten, der kurzfristigen 
Beschäftigten und der geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten 
ergibt sich demnach eine Gesamtzahl von 6.982.061 geringfügig Beschäftigten. 
Dies bedeutet gegenüber dem 30.09.2003 einen erneuten Anstieg um weitere 
254.130 Beschäftigte (Stand 30.09.2003: 6.727.931). Im Osten liegt die Summe der 
geringfügig Beschäftigten zum ersten Mal über einer Million (insgesamt 1.012.090). 
Für den Westen ergibt sich eine Gesamtzahl von knapp sechs Millionen Beschäftig-
ten (insgesamt 5.969.971). 
 
Prozentual ergibt sich daraus für die Bundesrepublik Deutschland im Vergleich zum 
Vorquartal ein Gesamtzuwachs in Höhe von 3,8 % (West: +4,0%, Ost: +2,6%). 
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Einzeldaten 
 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte im gewerblichen Bereich 
 
Von den insgesamt 6.144.355 geringfügig entlohnten Arbeitnehmern werden 
5.296.454 (86,2 %) in Westdeutschland und 847.901 (13,8 %) in Ostdeutschland be-
schäftigt. Im Vergleich zum Vorquartal hat sich damit die Anzahl der Beschäftigten 
um 4,6 % (West: +4,7 %; Ost: +3,7 %) erhöht. Die meisten Minijobs werden in Nord-
rhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern ausgeübt. Sachsen und Berlin stel-
len in Ostdeutschland die beiden Bundesländer mit den meisten geringfügig entlohn-
ten Beschäftigten dar. 
 
Nach wie vor sind in Deutschland mit 64,8% deutlich mehr Frauen als Männer ge-
ringfügig entlohnt beschäftigt. Der Anteil der Männer fällt in den neuen Bundeslän-
dern höher aus als in Westdeutschland. Die Anzahl geringfügig entlohnt beschäftigter 
Männer ist seit Juni 2003 um 14,0 % auf 2.164.114 angestiegen. Bei den Frauen fiel 
dieser Zuwachs mit insgesamt 2,8 % deutlich geringer aus. Der Trend aus dem drit-
ten Quartal mit sinkenden Zahlen bei den Frauen hat sich im vierten Quartal damit 
allerdings nicht verfestigt. Sowohl im Osten als auch im Westen hat sich die Anzahl 
der weiblichen Minijobber wieder erhöht. 
 
Etwa ein Drittel aller Beschäftigungen werden im Angestelltenverhältnis ausgeübt. Im 
Vergleich zum Vorquartal ist die Anzahl der Angestellten um 5,6% auf 3.967.389 und 
die Anzahl der Arbeiter um 4,0% auf 2.176.966 gestiegen. 
 
Bei der Analyse der geringfügig entlohnten Beschäftigungen nach Altersgruppen ist 
weiterhin auffällig, dass die Entwicklung in den Altersklassen über 60 Jahre nicht in 
gleicher Weise vonstatten geht, wie in den übrigen Altersklassen. Bei den Beschäf-
tigten, die 65 Jahre und älter sind, ist im Vergleich mit den Zahlen vom September 
2003 im Gegensatz zu allen anderen Altersgruppen erneut eine leichte Veränderung 
nach unten festzustellen. Die Ursache hierfür liegt insbesondere am relativ hohen 
Rückgang der Beschäftigten in dieser Altersklasse in Ostdeutschland (- 2,1%). Stellt 
man die Zahlen vom Dezember 2003 mit den Werten vom Juni 2003 gegenüber, so 
ist auch für die Altersklasse der 60 bis unter 65 Jährigen ein Rückgang in Höhe von 
0,1% festzustellen. In der Altergruppe „65 Jahre und älter“ geht die Anzahl der Be-
schäftigten sogar um 8,0% zurück. 
 
Beim Vergleich der einzelnen Altersschichten untereinander ist kein eindeutiger 
Trend festzustellen. Am stärksten ausgeprägt sind die beiden Altersgruppen der „35 
bis unter 40“–jährigen (703.114) und der „40 bis unter 45“–jährigen (661.159). Die 
beiden am geringsten ausgeprägten Klassen stellen die „55 bis unter 60“–jährigen 
(358.706) und die „50 bis unter 55“–jährigen (460.921) dar. Hieraus den Trend abzu-
leiten, dass mit höherem Alter die Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten 
abnimmt, scheitert dann allerdings an den relativ stark ausgeprägten beiden oberen 
Altersschichten. 
 
Der Anteil der ausländischen Beschäftigten hat sich leicht von 10,0% auf 10,6% er-
höht. Im Osten Deutschlands ist der Anteil von 4,4% auf 5,1% und im Westen von 
10,9% auf 11,5% gestiegen. In absoluten Zahlen bedeutet das für die Bundesrepu-
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blik Deutschland gegenüber September 2003, dass 62.122 ausländische Mitbürger 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung neu aufgenommen haben. 
 
Die geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse werden am stärksten in nach-
stehenden Wirtschaftszweigen ausgeübt: 
 

Grundst.-, Wohnungsw., Vermietung, Dienstl. überw. f. Untern. 1.343.672
Handel; Instandh. u. Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern 1.312.634
Verarbeitendes Gewerbe 764.793
Gastgewerbe 590.396
Gesundheits-, Veterinär und Sozialwesen 585.893
Erbringung sonst. öffentlicher und persönlicher Dienstleistungen 476.467
 

 
 
Bei Zuordnung der Minijobs zu den Einzelbranchen ergibt sich folgende Rangfolge: 
 

 Reinigung von Gebäuden, Inventar, Verkehrsmitteln 501.826
 Gesundheitswesen  385.760
 Sonstiger Facheinzelhandel (in Verkaufsräumen) 376.545
 Restaurants, Cafes, Eisdielen und Imbisshallen 360.307
 Einzelhandel mit Waren versch. Art (in Verkaufsräumen) 248.256
 Rechts-, Steuer-, Unternehmensberatung, Marktforschung. 177.994
 Erbringung sonst. Dienstleistungen überw. für Unternehmen 128.135
 kirchl. und rel. Vereinigungen, politische Parteien u. ä. 127.660
 Werbung  112.688
 Postdienste und private Kurierdienste 110.687
 Handelsvermittlung 110.159
 Verlagsgewerbe  104.021
 

 
 
Die stärksten Zunahmen verzeichnen gegenüber dem 30.09.2003 im gesamten Bun-
desgebiet nachstehende Einzelbranchen: 
 

kirchliche und religiöse Vereinigungen, politische Parteien u. ä.  + 17,3 %
Hochschulen  + 13,9 %
Erbringung sonst. Dienstleistungen überw. f. Unternehmen  + 10,3 %
 

 
 
Der prozentuale Anteil der männlichen Beschäftigten überwiegt in nachstehenden 
Branchen am stärksten: 
 

Westdeutschland 
 

Ostdeutschland 
 

Detektei und Schutzdienste 71,1 % Hoch- und Tiefbau  73,2 %
Spedition 61,4 % Detektei und Schutzdienste  71,6 %
Hoch- und Tiefbau  61,1 % Spedition  68,6 %
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Bei den weiblichen Beschäftigten stellt sich die Situation wie folgt dar: 
 

Westdeutschland 
 

Ostdeutschland 
 

Gesundheitswesen  85,9 % Einzelhandel Waren versch. Art  75,2 %
Herst. v. Backwaren/Nahrungsmitteln 83,0 % Gesundheitswesen  75,1 %
Apothek., EH m. med., kosm. Art.  83,1 % Apothek., EH m. med., kosm. Art.  74,7 %
    

 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privathaushalten (Haushaltsscheckverfahren) 
 
Im Bereich der Privathaushalte sind insgesamt 38.495 geringfügig entlohnte Be-
schäftigte über das Haushaltsscheckverfahren angemeldet, davon 35.381 (91,9 %) in 
Westdeutschland und nur 3.114 (8,1 %) in Ostdeutschland. Im Vergleich zum Vor-
quartal hat sich die Anzahl der Beschäftigten um 6,1 % (West: +6,2 %; Ost: +5,1 %) 
zwar erneut erhöht. Der Zuwachs fällt aber mit 2.230 deutlich geringer aus als die 
Veränderung von September 2003 gegenüber Juni 2003. In diesem Quartal wuchs 
die Anzahl der geringfügig entlohnten Beschäftigten im Privathaushalt noch um ins-
gesamt 8.448 (+30,4 %). 
 
Ähnlich wie im gewerblichen Bereich werden Minijobs in Privathaushalten am häu-
figsten in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg 
bzw. Berlin und Sachsen verrichtet. 
 
Der Anteil der Frauen ist mit bundesweit 93,1 % noch einmal deutlich höher als im 
gewerblichen Bereich, wobei zwischen West- und Ostdeutschland nur unwesentliche 
Unterschiede zu erkennen sind 
 
Auch im Vergleich mit geringfügig entlohnten Beschäftigten im gewerblichen Bereich 
ist der Anteil der Beschäftigten in Privathaushalten unter 25 Jahren mit bundesweit 
2,6 % äußerst gering. Erst ab ca. 35 Jahren aufwärts sind die Altersgruppen glei-
chermaßen stark vertreten. Insoweit ist nicht verwunderlich, dass der Anteil der über 
55-jährigen bei knapp einem Drittel aller Beschäftigten liegt (32,7%). 
 
Wie auch im gewerblichen Bereich ist der Anteil ausländischer Beschäftigter mit 
13,0 % nur sehr gering. Hier gibt es kaum Unterschiede zwischen West- und Ost-
deutschland. Im Vergleich mit gewerblich ausgeübten Minijobs (10,6 %) kann für die 
Minijobs in Privathaushalten ein größerer Anteil an Ausländer (13,0 %) verzeichnet 
werden. 
 
Für die Interpretation dieser Daten über geringfügig entlohnte Beschäftigte in Privat-
haushalten ist anzumerken, dass der Meinungsfindungsprozess der vergangenen 
Wochen hinsichtlich der Strafbarkeit von illegal ausgeübten Beschäftigungen in Pri-
vathaushalten in den jetzt veröffentlichten Zahlen für Dezember 2003 noch keine Be-
rücksichtigung findet. Inwieweit es hier Auswirkungen auf die Anzahl der gemeldeten 
Beschäftigungsverhältnisse gibt, bleibt abzuwarten. Frühestens im nächsten Bericht 
für das erste Quartal 2004 können hier etwaige Trends erfasst werden.  
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Methodische Hinweise 
 
 
Begriff der geringfügigen Beschäftigung 
 
Eine Beschäftigung kann 

- nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV wegen der Höhe des Arbeitsentgelts (geringfü-
gig entlohnte Beschäftigung) 

oder 
- nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV wegen ihrer kurzen Dauer (kurzfristige Beschäf-

tigung)  

geringfügig sein. 

Folglich sind zwei Arten von geringfügigen Beschäftigungen zu unterscheiden: 

- geringfügig entlohnte Beschäftigungen  
und 
- kurzfristige Beschäftigungen. 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV liegt vor, 
wenn das Arbeitsentgelt (§ 14 SGB IV) regelmäßig im Monat 400,- Euro nicht über-
schreitet. 
 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die 
Beschäftigung für eine Zeitdauer ausgeübt wird, die im Laufe eines Kalenderjahres 
(nicht Zeitjahres) seit ihrem Beginn auf nicht mehr als 

- zwei Monate 
oder 
- insgesamt 50 Arbeitstage 

nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im voraus vertraglich begrenzt ist, es 
sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 400,-  
Euro im Monat übersteigt. 

 

Zusammenrechnung mehrerer Beschäftigungen 
 
Werden von derselben Person 

- mehrere geringfügige Beschäftigungen (geringfügig entlohnte oder kurzfristige 
Beschäftigungen) 

oder 
- geringfügig entlohnte Beschäftigungen und nicht geringfügige Beschäftigun-

gen 

ausgeübt, so sind sie grundsätzlich zusammenzurechnen (§ 8 Abs. 2 SGB IV). Eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung, die neben einer nicht geringfügigen Beschäfti-
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gung ausgeübt wird, bleibt allerdings bei der Zusammenrechnung unberücksichtigt. 
Eine geringfügige Beschäftigung liegt dann nicht mehr vor, wenn durch die Zusam-
menrechnung eine der Grenzen des § 8 Abs. 1 SGB IV überschritten wird. 
 
In der Statistik der geringfügig Beschäftigten werden Beschäftigte gezählt, die nur 
eine oder mehrere geringfügig entlohnte oder kurzfristige Beschäftigungen ausüben, 
die sich auch bei einer Zusammenrechnung – in den Grenzen des § 8 Abs. 1 SGB IV 
bewegen. 

 

Grundlage der Statistik der geringfügig Beschäftigten 
 
Für die geringfügig Beschäftigten gelten im Meldeverfahren zur Sozialversicherung 
die folgenden Personengruppenschlüssel: 

109 geringfügig entlohnte Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV 
110 kurzfristig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV 
202 kurzfristig Beschäftigte (wie 110; Listenmeldung der Arbeitgeber) 
209 mit Haushaltsscheckverfahren gemeldete geringfügig entlohnte Beschäftigte 
210 mit Haushaltsscheckverfahren gemeldete kurzfristig Beschäftigte. 

Für geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer sind grundsätzlich die gleichen Meldun-
gen (mit Entgeltangabe) zu erstatten, die auch für versicherungspflichtige Arbeit-
nehmer in Betracht kommen, d.h. neben An- und Abmeldungen müssen auch Jah-
resmeldungen und Unterbrechungsmeldungen abgegeben werden; Ausnahmen be-
stehen für kurzfristige Beschäftigungen. Für kurzfristig Beschäftigte (Personengrup-
penschlüssel „110“, „202“ und „210“) sind keine Unterbrechungsmeldungen und kei-
ne Jahresmeldungen abzugeben. Deshalb ist eine genaue statistische Berichterstat-
tung in diesem Bereich nicht möglich. Im übrigen sind seit dem 1. April 2003 gering-
fügig Beschäftigte im privaten Haushalt im vereinfachten Haushaltsscheckverfahren 
zu melden. Alle über den 31. März 2003 bestehenden geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnisse brauchten – ungeachtet dessen, ob es sich um geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen oder um kurzfristige Beschäftigungen handelt – zum 1. April 2003 
nicht neu angemeldet werden. 

 

Änderung der Gebietsstände 
 
Wegen der vielfachen Gebietsstandsveränderungen im Land Berlin seit 1997 lassen 
sich statistische Ergebnisse in der Abgrenzung der Gebietsteile West und Ost nur 
noch mit deutlichen Verzerrungen nachweisen. Aus diesem Grund werden in den 
Statistiken die beiden Gebietsteile wie folgt abgegrenzt und bezeichnet: 

Westdeutschland  =  Alte Länder ohne Berlin 
Ostdeutschland  =     Neue Länder und Berlin 

 
 
Der Bericht und sämtliche Tabellen stehen im Internet unter www.minijob-zentrale.de 
als Download im PDF-Format zur Verfügung. 
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Für Rückfragen stehen Ihnen bei der Minijob-Zentrale zur Verfügung: 
 
Herr Hans-Jürgen Fries Tel.: 0201 – 3 84 70 00 0 
Herr Heinrich Winkelhake Tel.: 0201 – 3 84 70 10 0 
Herr Uwe Werner Tel.: 0201 – 3 84 71 00 0 
 
 
Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet. 



 Aktuelle Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigungen - 14 - 
 Dezember 2003 

 

Diagramme: 
 

 
Diagramm 1 

 
 

 
Diagramm 2 
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Diagramm 3 
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Diagramm 9 
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Diagramm 12 
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